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Politische Departement m Handen des Bundesrates, dem die Inkraftsetzung anhetm-

gestellt wird. Der Rücktritt eines Kantons von der Bereinbarung kann durch
Kenntnisgabe an das Politische Departement, unter Etnbaltung einer sechsmonatigen

Kündiaungsfrist, auf das Ende iedes Kalenderjahres erfolgen.

Wir nehmen an, daß die Vereinbarung spätestens auf 1. April 1920 —.
eventuell b"retts auf 1. Januar — tn Kraft gesetzt werden ?ann, und ersuch-m die

.Kantone, die derselben zustimmen, uns ihre endgültigen Beitrittserklärungen
baldmöglichst zugehen zu lassen."

Interkantonal«»« Armenrecht.
Die Kantone haben dafür zu soraen, dass unbemittelten Unachöriam anderer

Kanwne, welche eickrankm und deren Rückkehr in den Heimackanton ohn" Nachteil
für ibre und anderer Gesundheit nicht geschehen ?ann, die erforderliche Vfleae und
ärztliche Besorgung und im Sterbefalle eine schickliche Beerdigung Zuteil werden.
Ein Ermtz der hierbei erwachlenen Kosten durch die öffentlichen Kassen oder
Anstalten der Hetmatkantone findet nicht statt. Ein solcher ^ann nur verlangt werden,
wenn er vom Hilfsbedürftigen selbst oder von andern privatrechtlich Verpflichteten
geleistet werden kann (Art. 1 und 2 des Bundesgssetzes vom 22. Juni 1875
betreffend die Koben der Verpflegung eickranfter und der Beerdigung verstorbener
armer Angehöriger anderer Kantone). Nach Ausbruch des Weltkrieges und seit der

Beendigung desselben kam es oft vor, daß im Ausland niedergleassene und dort
erkrankte Schweüerbürger einfach nach der nächsten Schwetvrgrenze abgeschoben

wurden, unbekümmert darum, ob dies der Heimatkanton des Betreffenden war oder

nicht. In sehr vielen Fällen wurden diese Leute den Grenz'antonen tn einem
Zustande übergeben, der einen Weitertransport nach ihrem Heimaftanton nicht erlaubte
und sie deshalb Vom Grenzkanton in Verpflegung und ärztliche Behandlung genommen

werden mußten. Als der K a n t o n Genf letztes Jahr in einem solchen

Falle mit staatsrechtlicher Klage vor dem Bundesgericht vom Kanton Bern
Rückvergütung der Kosten für die Verpflegung und ärztliche Behandlung eines in
schwerkrankem Zustande aus Frankreich zugeschobenen Berners verlangte, hat das

Bundesgericht mit Urteil vom 6. Juni 1924 erklärt, für solche Fälle finde dieses

Bundesgesetz keine Anwendung, und es seien nach allgemeinen Grundsätzen die
Hetmatkantone verpflichtet, den Grenzkantonen ihre Aufwendungen für aus dem
Auslande heimgeschaffte kranke Schweizerbüregr zurückzuvergüten. Gestützt auf dieses

Urteil wollte nun Genf auch in allen anderry zum Teil weit zurückliegenden

Fällen den Ersatz seiner Aufwendungen von den betreffenden Kantonen verlangen.
A a r g au und Lu ze rn traten in folgenden Fällen daraus nicht ein, und so rief
Genf neuerdings das Bundesgericht an.

Louis F., Mechaniker von Wahlen (Aargau), wohnhaft in Annecy (Savoyen),
hatte im Genfer Kantonsspital eine schwerkranke Frau und zwei kleine Kinder
untergebracht, nachdem man deren Aufnahme im Spital von Annecy verweigert
hatte. Sie waren dort während der Monate Januar und Februar 1920 in Behandlung.

F. hatte sich verpflichtet, die Hälfte der Spitalkosten zu bezahlen. Als die

Spitalverwaltung bezw. die Armenbehörde ihm die Rechnung im Betrage von 159
Framen zustellte, übermittelte F. diese seiner Heimatgemeinde Wahlen. Diese
bezahlte die Rchnung am 23.., Juni 1920 und erhielt dafür von der Genfer Behörde
eine vorbehaltlose S a l d o q u i t t u n g. Am 6. August 1924 verlangte
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NUN Genf vom Kanton Aargau auch noch die Bezahlung des Restes der Spitalkosten

für diese Patienten, Aargau weigerte sich, auf die Sache einzutreten, da die

Angelegenheit mit dieser Quittung aus dem Jahre 192V ein für alle Male erledigt woi>
den sei.

Ein zweiter Anstand betraf den Kanton Luzern. Anton K„ von Escholz-

matt, in Thonon (Savoyen), erkrankte hier an Lungentuberkulose und wurde, da er
mittellos war, von den französischen Behörden nach Genf abgeschoben. Er trat am
7,. Avril 1921 in den Genfer Spital ein und wurde am 20. Mai 1921 für trans-
Portfähig erklärt, was am 1V. Juni dem Regierungsrat des Kantons Lmern
zuhanden der Heimatgemeinde des K. mitgeteilt wurde. Am folgenden Tage antwortete
Escholzmatt, die Gemeinde wäre im Prinzip bereit, an die Verpflegungskosten des K.
e was beizutragen, statt ihn heimzuschaffen. Am 27. Juni wurde der Gemeinde von
Gent geantwortet, die Sitalkosten für. K. würden 7 Franken pro Tag betragen.
Da K. aber von einer sehr lange dauernden Krankheit befallen sei, läge es- wobs im
Interesse der Heimaigemllnde, wenn diese ihn aufnehmen und in einer luzernischen
Ansialt unterbringen würde, andernfalls müßte sich die Gemeinde verpflichten, von
diesem Tage an für die Spitalkosten des K. aufzukom-
m e n. Daraufhin ließ Escholzmatt am 19. Juli 1921 den K. hetmschasfen und
unterbrachte ihn in der Umtsarmenanstalt Schüpfheim, wo er im Dezember 1923 starb.

Mit Zuschrift vom 7. August 1924 verlangte nun Genf vom Kanton Luzern
die Rückvergütung von 520 Fraken Spitalkosten für K. (104 Spitaltage à 5 Fr.)
plus Fr. 7. 50 Transportkosten. Die Luzerner Regierung übermittelte diese

Reklamation der Gemeinde Escholzmatt. Diese verweigerte die Bezahlung der Forderung,
da sie keinerlei diesbezügliche Verpflichtung eingegangen sei.

Das Bundes gericht hat in beiden Fällen das Begehren des Kantons Genf
auf Rückvergütung dieser Beträge durch die Kantone Aargau bezw. Lu-ern einstimmig

als unbegründet abgewiesen. Bezüglich der Klage gegenüber dem Kanton Aargau

wird im Urteil kurz ausgeführt: Nach jenem Entscheide des Bundesgerichts vom
6. Juni letzten Jahres erscheint dieser Anspruch Genfs auf den ersten Blick als
begründet er scheitert dagegen am öffentlich-rechtlichen Prinzip, wonach man auf eine

einmal erledigte administrative Angelegenheit nicht mehr zurückkommen kann. Die
Auslegung des Vundesgesetzes von 1875 durch jenen bundesgerichtlichen Entscheid

gilt nur für die Zukunft und kann für Sachen, die nicht mehr streitig sind, keine

Rolle mehr spielen. Diese Angelegenheit F. ist aber im Jahre 1920 definitiv
erledigt worden. Wallte Genf sich damals gegenüber Wahlen weitere Ansprüche wahren,
so hätte es nicht eine Saldoquittung ausstellen sollen, womit auf jede weitere Forderung

aus dieser Unterstützung der Familie F. verzichtet wurde.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei der Klage gegen den Kanton L u -

z ern. Wie aus dem Briefe der Genfer Armenbehörde vom 27. Juni 1921 an den

Gcmeindcrat van Escholzmatt deutlich hervorgeht, war man in Genf damals der
Rechtsauffassung, daß die Spitalkosten für K. nach dem Bundesgesetz von 1875 von
Genf zu tragen wären; zum mindesten solange, als dieser nicht transportfähig war.
Sonst wäre nicht einzusehen, warum Genf die Rückvergütung der Aufwendungen
für den Patienten erst von dem Momente an verlangte, als dieser heimgeschafft werden

konnte. Als die Gemeinde Escholzmatt die Heimschaffung des K. verlangte, da

hätten die Genfer Behörden ihre Rechnung präsentieren oder zum mindesten ihre
diesbezüglichen Ansprüche wahren sollen. Statt dessen ließ man die Sache mehrere
Jahre auf sich beruhen, was zeigt, daß man auch diese Angelegenheit in Genf für
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erledigt hielt. Unter diesen Umstünden kann heute unter Berufung auf die neue

Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht mehr auf diese alte Geschichte zurückgekommen

werden mit dem Vorwande, man habe sich damals eben in einer irrtümlichen
Rechtsauffassung befunden.

(Urteile des Bundesgerichts vom 9. Juli 1925 t. S. Genf contra Aargau
und Genf contra Luzern.)

Alagelegitimation zur Geltendrnachung des Anspruchs
auf Verrvaudteuunterftiihung.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 12. Mai 1925.)

Ein in finanzielle Not Geratener erhob am 29. Ostober 1921 gegen seine

Mutter und seinen Bruder beim Regierungsrat Klage auf Leistung von
Unterstützungsbeiträgen. Seit dem 21. Oktober 1924 bezog er laufend erhebliche

Unterstützungen vom bürgerlichen Armenamt Basel.

Der Regierungsrat trat aus die Klage nicht ein mit folgender Motivierung:
Nach Art. 329 Abs. 3 des schweizerischen Zivilgesetzbuches wird der Anspruch

auf Verwandtenunterstützung entweder vom Anspruchsberechtigten oder, wenn dieser

von der öffentlichen Armenpflege unterstützt wird, von der Unterstützungspflichtigen
Armenbchörde geltend gemacht.

Wenn der Kläger im Moment der Klageerhebung von den Armenbehörden noch

nicht unterstützt wird und sich nachher nur an diese wendet, um sich bis zur Erledigung

der Klage vor Not zu schützen, so dürfte Wohl die Klagelegitimation nicht in
Wegfall kommen, da sonst Praktisch das Klagerecht in den meisten Fällen überhaupt
nicht ausgeübt werden könnte. Dies kann offenbar nicht im Willen des Gesetzgebers
gelegen haben.

Anders liegen die Verhältnisse dann, wenn von den Verwandten ohnehin nur
ein Teilbetrag verlangt werden kann und somit die Armenbehörden auch dann noch

aus eigenen Mitteln Unterstützungen auszurichten haben, wenn die Klage mit Erfolg
durchgeführt wird. Dies trifft aber im vorliegenden Falle zu. da Erhebungen
ergeben haben, daß die Beklagten unter keinen Umständen imstande sind, so viel
aufzubringen, daß der Kläger damit seinen und seiner Familie Lebensunterhalt
bestreiken könnte. Dazu kommt, daß sich die ganze Angelegenheit teils wegen des

Verhaltens des Klägers, teils wegen der Schwierigkeiten, welche die Feststellung der

finanziellen Verhältnisse der Beklagten bot, monatelang verzögert hat, so daß es sich

nicht mehr bloß um eine vorübergehende Unterstützung durch die Armenbehörde handelt.

Es muß deshalb angenommen werden, daß der Kläger nicht zur Klage berech^-

tigt ist. sondern das Klagerecht auf das Bürgerliche Armenamt Basel übergegangen
ist. Auf die Klage kann daher nicht eingetreten werden.

Bern. Statistisches zum Armen Wesen. Die 1. Lieferung des

Jahrgangs 1925 der „Mitteilungen des Kantonalen statistischen Bureaus" enthält
die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1920. die auch für das Armenwesen

von Bedeutung sind.

Es ist eine längst nachgewiesene und bekannte Tatsache, daß die Bürger der

Wohngemeinden gegenüber den Bürgern anderer Gemeinden einen stetigen Rückgang
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